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fiter macht aber ht 24 ©tmtben'1,44 m®, itt 30 Sagen
über 43 m® SBaffer aul.

Seim Volumenmeffer werben and) fetjr geringe
altengen richtig genteffen; beim ©efchwinbigfeitlmeffer
ift btel nicht im gleiten 9Jîaf)e möglich, toeil gum Ein»

lauf eine beftimmte aBaffergefchwinbigfeit oorhanben fein
mufj, mal eine beftimmte, mit bem größeren Surcl)»
meffer fteigenbe EBaffermenge bebingt. Sie in Strtifel 19
feftgelegten Elnfprüdge ftnb aul ben ©efchwlnbigfeitl»
meffern abgeleitet; an bie Volumenmeffer batte man
bebeutenb fd)ärfere Elnforberungen ftellen fönnen.

Elulbrüdficf) fei bemerlt, bafj im allgemeinen bie

gtügelrabmeffer neuefter Vauart genauer geigen all bie

in Elrttfel 19 gefteHten Slnforberüngen. SBtr wollten Ie=

bigltd) geigen, wie wichtig bie 2Bat)l bel ©pfieml unb
bie SBat)l bei gabrifatel auf bie Sauer unb auf bie

Vetrieblrechnung fein fann, unb baff nidE-t ein unbebeu»
tenber Sftehrpretl, fonbern bie Efolführung unb guoer»
läffigfett, bie 3Jtepgenauig!eit im neuen unb reparierten
guftanb maßgebend fein foHen. 91eue Eft e ffer jeigen
meift beffer all bie com ©efet) oerlangten Ûtinbeftan«
forbetungen ; wichtiger ift wof)t ber llmftanb, wie genau
btefe aiteffer nach ein bil gmei Qa^rge^nten noch ftnb,
ob man fie beim fpäteren Etachefdjen nur nod) fnapp
innert bie gefjlergrenge bringt, ober ob fie aud) weiter»
hin wefentließ innerhalb biefen ©rengen richtig geigen.

(gortfefcung folgt.)

3m fchweigerifc|en ©täbteoerbanb hielt ber ferner
©tabtargt Sr. $aulwirth einen intereffanten Vortrag
über „EBohnunglfanierung", beffen Qulnteffeng er
laut „8üric|er ^3oft" in bie folgenben ^Softulate gufam«
menfajjte:

©ine ber empfinbfidjfien Krleglfolgen : ber ungeheure
aitangel an gefunben unb preilmürbigen Kleinwohnungen
!ann auf bem EBege bel fommunalen, bei fuboentionier»
ten genoffenfdhaftfi^en unb bei prioaten EBohnunglbauel
nid)t in genügenber EBeife behoben werben. Srot) ben

aufjerorbentüchen ftnangieHen Ülnftrengungen oon Vunb,
Kantonen unb ©emeinben, welche bie obere ©renge ber
Seiftunglfähigfeit erreicht haben, wohnt ein unoerhällttil-
mäfsig grofjer Vruchieil unferer Veoölferang, fpegieE in
ben gröfjetn ©täbten, in SBohnungen, welche fanitarifdh
abfolut ungenügenb ftnb, welche bie Vrutftatten chroni»
fdher Volfsfranfheiten btlben unb fpegieE bie ©efunbheit
unb bie ©itten unferer hemwwadhfenben Qugenb auf bal
fchwerfte gefährben.

Sie h9ghnif«h ungenügenben SBohnungen ber ©täbte
befinben ftd) hauptfädhlid) in ben alten ©tabtteilen,
3n benfelben ift teilmeife etn weit oorgefshrittener wohn»
baulidher ßerfaE gu fonfiatleren ; berfelbe bilbet in 33er»

binbung mit bem oft ooEftänbigen 9Rangel an fanüuren
©inrichtungen, nebft beängfitgettber Ueberoölferung, ben

Dauptgrunb gefunbljeitlicher ©dhäbigungen.
Stefe ungefunben SBohnungen rnüffen all folch« gang-

fid) ober teilweife oerböten werben, bil eine grünb»
lidfie SRenooation ein Gewöhnen wieber erlaubt, Sie
gefetlichen Vefiimmungen gur Sachführung folcher
2Bohnoerböte ftnb meift nicht oorhanben unb müffett
belhalb erlaffen werben,

Sie Entwöhnungen ftnb bjeute meift Me biEigften,
refpeftioe etngig biEigen unb für gemiffe Vofflfreife auch
eingig erfdhwingli^en SBohnfiätten. Sie gefe|üc|e ©d)Uef=
jung berfelben unb bie Verfetjung bereu Bewohner in
neue SBohnfiätten bilbet für biefe Kceife eine derartige
Verteuerung ber 8eben§haltung, baf) eine öffentliche
Unter ft ü^ung eintreten mufj, welcher ber armenpoli»

geifidhe ©harafter foweit möglidh genommen werben foEte.

Ser SBohnunglbau an ber Peripherie ber
©täbte bilbet neben ben grofjen gefunbheitlidhen Vor»
teilen oolflmirtfchaftfidhe 9Îacf|teile, weldhe in Vetradfjt

gegogen werben rnüffen. ©inmal geht burdh bie beftätt»
bige fflacfjenoergrofjerung ber ©täbte wertooEel Kultur»
lanb feinem eigentlichen Swede oetloren, unb fobantt
eniftehen burdh ^ großen ©ntfernungen oou ihren etgent»

liefen Verbtenftgelegenhetten ben betreffenben Vewohnertt
oft fempfinbltdhe wirtf^aftfiche ©chäben.

Viele fleine ©ewerbetreibenbe, Slrbeiter ufw. fthb be»

treffenb Elulfommen an bie ©teile ihrer bilherigen Sä»

tigfeit gebunben.
Sie gefehfid)en SBohnoerbote entwerten bie betreffen»

ben DbjeEte, beren SJtietginlertrag oft bal etngige ©in»
fommen ber betreffenben ©igentömer bilbet; eine map»
male hppotheïartf^e Velaftung oerunmöglicht gleidhgeitig
bal^glüfftgmachen finangieEer Vîittel gur Sachführung
ber notwenbigen fanitarifchen Etenooationen, 3" foldhen
gäEen foE, gefunbe Sage unb ein genügenber wohnbau»
ficher Sùftanb ber betreffenben 2Boi)nungen ooraulgefe|t,
unb wenn anbere Söfungen nidht in grage fommen, bie

oerlangte Etenooation aul öffentli^en ajlitteln
burchgeführt werben.

Sie 3«oeftierung öffentlicher 9Jltttel in
Prioatbauten bebarf einer gefetjfichen, heute meift'
nodh fehlenben Siegelung. Sie 3noeftterung fann er»

folgen à fonbl perbu ober gu gewiffen Veblngungen
gegen ©icherfteEung. Stefe festere fann geregelt werben:

a) eibgenöfftfeh, burdh einen neuen Etrt. 820 btl gum

S-©. 93.: „IBirb ein ©ebäube burdh eine Sienooation,
Sie unter SJlitwirfung öffentlicher ©etber erfolgt, im
EBerte erhöht, fo fann ber ©igentümer gur ©idjerung
feine! ©läubigerl ein Pfanbredht in bal ©runbbudh ein»

tragen laffen, bal aEen anbern eingetragenen Velaftun»
gen oorgeht."

b) fantonal, aufbauenb auf Elrt. 784 3- ©• S3- im
©inue öffentlich redhtfidher ©runblaften : ©ntweber burdh

©rlap etnel SBohngefehel ober ergängenber Veftimmun»
gen im ©tnführunglgefeh gum 3 ©• S3- Kantonale §9»
pothefargefe^e ftnb mit btefen 9ieuerungen in ©inflang
gu bringen.

Ste angebeuteten Setailfragen werben am befien ge»

regelt in einem aEe unfere aBobnoerhältniffe umfaffenben
eibgenöffifcheit Sohn» unb Stebelunglgefeh-

Sie Éngelegenheit würbe bem Verein für gemein»

nötigen SBohnunglbau überwiefen.

öerelfibwiin iifeer fleit HbDan itr einfiiftr-
leisftrlrtîiitgen zwiicDen «er und

Deuucbluttd.
(3«fat)proto£oU oom 8. September 1925 gum f^meigettfdh»

beutfehen 5protoïoB übet bie ©nfubrbefdjräntungen com
17. Stooember 1924.)

Ueber bie Surchführung bei fdljsoetgerifch » beutfehen

protofolll übet bie @infut)rbef<f)ränfangen Pom ' 17.

9ioüeraber 1924 haben in Veen Vefpredhungen gwtfdhen
ben Vertretern ber ©dhroeigerif^en unb ber Seutfdhe«
^Regierung ftattgefunben, bie §u folgenben Verein»
barungen geführt haben :

Sri. 1. §« Äbänberung bel Sltt. 1, Ibf. 2 bei

eingangl erwähnten protofoEl wirb all geitpunft fiic
bte Aufhebung ber ©infuhrbef^ränfungen ftatt bei

30. ©epietnberl 1925 ber 31. Segember 1925 beftimmt.
Strt, 2. Sie Seutfcfie Regierung wirb fdhort Pom

1. Dftober 1925 ab bie ©infuhr aul ber @^weig Pön

iebem SewtEtgunglbeifahren frei ftellen ; aulgenomnten
hierpon ftnb folgenbe Darengruppen:
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liter macht aber in 24 Stunden 1,44 m^, in 3V Tagen
über 43 Wasser aus.

Beim Volumenmesser werden auch sehr geringe
Mengen richtig gemessen; beim Geschwindigkeitsmesser
ist dies nicht im gleichen Maße möglich, weil zum An-
lauf eine bestimmte Wassergeschwindigkeit vorhanden sein
muß, was eine bestimmte, mit dem größeren Durch-
messer steigende Wassermenge bedingt. Die in Artikel 19
festgelegten Ansprüche sind aus den Geschwindigkeits-
messern abgeleitet; an die Volumenmesser hätte man
bedeutend schärfere Anforderungen stellen können.

Ausdrücklich sei bemerkt, daß im allgemeinen die

Flügelradmesser neuester Bauart genauer zeigen als die

in Artikel 19 gestellten Anforderungen. Wir wollten le-

diglich zeigen, wie wichtig die Wahl des Systems und
die Wahl des Fabrikates auf die Dauer und auf die

Betriebsrechnung sein kann, und daß nicht ein unbedeu-
tender Mehrpreis, sondern die Ausführung und Zuver-
lässigkeit, die Meßgenauigkeit im neuen und reparierten
Zustand maßgebend sein sollen. Neue Messer zeigen
meist besser als die vom Gesetz verlangten Mindestem-
forderungen; wichtiger ist wohl der Umstand, wie genau
diese Messer nach ein bis zwei Jahrzehnten noch sind,
ob man sie beim späteren Nacheichen nur noch knapp
innert die Fehlergrenze bringt, oder ob sie auch weiter-
hin wesentlich innerhalb diesen Grenzen richtig zeigen.

(Fortsetzung folgt.)

Wohnungs-Sanierung.
Im schweizerischen Städteverband hielt der Berner

Stadtarzt Dr. Hauswirth einen interessanten Vortrag
über „Wohnungssanierung", dessen Quintessenz er
laut „Züricher Post" in die folgenden Postulate zusam«
menfaßte:

Eine der empfindlichsten Kriegsfolgen: der ungeheure
Mangel an gesunden und preiswürdigen Kleinwohnungen
kann auf dem Wege des kommunalen, des subventionier-
ten genossenschaftlichen und des privaten Wohnungsbaues
nicht in genügender Weise behoben werden. Trotz den

außerordentlichen finanziellen Anstrengungen von Bund,
Kantonen und Gemeinden, welche die obere Grenze der
Leistungsfähigkeit erreicht haben, wohnt ein unverhältnis-
mäßig großer Bruchteil unserer Bevölkerung, speziell in
den größern Städten, in Wohnungen, welche sanitarisch
absolut ungenügend sind, welche die Brutstätten chroni-
scher Volkskrankheiten bilden und speziell die Gesundheit
und die Sitten unserer heranwachsenden Jugend auf das
schwerste gefährden.

Die hygienisch ungenügenden Wohnungen der Städte
befinden sich hauptsächlich in den alten Stadtteilen.
In denselben ist teilweise ein weit vorgeschrittener wohn-
baulicher Zerfall zu konstatieren; derselbe bildet in Ver-
bindung mit dem oft vollständigen Mangel an sanitären
Einrichtungen, nebst beängstigender Uebervölkerung, den

Hauptgrund gesundheitlicher Schädigungen.
Diese ungesunden Wohnungen müssen als solche gänz

lich oder teilweise verboten werden, bis eine gründ-
liche Renovation ein Bewohnen wieder erlaubt. Die
gesetzlichen Bestimmungen zur Durchführung solcher
Wohnverbote sind meist nicht vorhanden und müssen
deshalb erlassen werden.

Die Altwohnungen sind heute meist die billigsten,
respektive einzig billigen und für gewisse Volkskreise auch
einzig erschwinglichen Wohnstäiten. Die gesetzliche Schlief-
sung derselben und die Versetzung deren Bewohner m
neue Wohnstätten bildet für diese Kreise à derartige
Verteuerung der Lebenshaltung, daß à öffentliche
Unterstützung eintreten muß, welcher der armenpoli-

zeiliche Charakter soweit möglich genommen werden sollte.
Der Wohnungsbau an der Peripherie der

Städte bildet neben den großen gesundheitlichen Vor-
teilen volkswirtschaftliche Nachteile, welche in Betracht
gezogen werden müssen. Einmal geht durch die bestän-
dige Flächenvergrößerung der Städte wertvolles Kultur-
land seinem eigentlichen Zwecke verloren, und sodann
entstehen durch die großen Entfernungen von ihren eigent-
lichen Verdienstgelegenheiten den betreffenden Bewohnern
oft empfindliche wirtschaftliche Schäden.

Viele kleine Gewerbetreibende, Arbeiter usw. sind be-

treffend Auskommen an die Stelle ihrer bisherigen Tä-
tigkeit gebunden.

Die gesetzlichen Wohnverbote entwerten die betreffen-
den Objekte, deren Mietzinsertrag oft das einzige Ein-
kommen der betreffenden Eigentümer bildet; eine maxi-
male hypothekarische Belastung verunmöglicht gleichzeitig
dasWlüssigmachen finanzieller Mittel zur Durchführung
der notwendigen sanitarischen Renovationen. In solchen
Fällen soll, gesunde Lage und ein genügender wohnbau-
licher Zustand der betreffenden Wohnungen vorausgesetzt,
und wenn andere Lösungen nicht in Frage kommen, die

verlangte Renovation aus öffentlichen Mitteln
durchgeführt werden.

Die Investierung öffentlicher Mittel in
Privatbauten bedarf einer gesetzlichen, heute meist
noch fehlenden Regelung. Die Investierung kann er-
folgen â fonds perdu oder zu gewissen Bedingungen
gegen Sicherstellung. Diese letztere kann geregelt werden:

a) eidgenössisch, durch einen neuen Art. 829 bis zum
Z. G. B.: „Wird ein Gebäude durch eine Renovation,
die unter Mitwirkung öffentlicher Gelder erfolgt, im
Werte erhöht, so kann der Eigentümer zur Sicherung
seines Gläubigers ein Pfandrecht in das Grundbuch ein-

tragen lassen, das allen andern eingetragenen Belastun-
gen vorgeht."

b) kantonal, aufbauend auf Art. 784 Z. G. B. im
Sinne öffentlich rechtlicher Grundlasten: Entweder durch

Erlaß eines Wohngesetzes oder ergänzender Bestimmun-
gen im Einführungsgesetz zum Z G. B. Kantonale Hy-
pothekargesetze sind mit diesen Neuerungen in Einklang
zu bringen.

Die angedeuteten Detailfragen werden am besten ge-

regelt in einem alle unsere Wohnverhältnisse umfassenden
eidgenössischen Wohn- und Siedelungsgesetz.

Die Angelegenheit wurde dem Verein für gemein-
nützigen Wohnungsbau überwiesen.

MâbNMgên übe? SW WVZK Se? MM?'
be§O?SttWgW ZMOW A? KOMM uns

AKMWä
(Zusatzprotokoll vom 8. September 1925 zum schweizerisch-

deutschen Protokoll über die Einfuhrbeschränkungen vom
17. November 1924.)

Ueber die Durchführung des schweizerisch-deutschen
Protokolls über die Einsuhrbeschränkungen vom ^ l7.
November 1924 haben in Bern Besprechungen zwischen
den Veriretern der Schweizerischen und der Deutschen

Regierung stattgefunden, die zu folgenden Verein-
barungen geführt haben:

Art. 1. In Abänderung des Art. 1, Abs. 2 des

eingangs erwähnten Protokolls wird als Zeitpunkt für
die Aushebung der Einsuhrbeschränkungen statt des

30. Septembers 1925 der 31. Dezember 1925 bestimmt.
Art. 2. Die Deutsche Regierung wird schon vom

1. Oktober 1925 ab die Einsuhr aus der Schweiz von

jedem Bswilligungsversahren freistellen; ausgenommen
hiervon sind folgende Warsngruppen:
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